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II.
Proteft und Erklärung.1)

Die unterzeichneten reformierten Schweizer Pfarrer haben zur
Kenntnis genommen,

daß die Abteilung Preffe und Rundfunk beim Armeeftab die
Zeitfchrift „Neue Wege" unter Vorzenfur geftellt und damit am weiteren
Erfcheinen verhindert,

daß diefelbe Stelle die Schrift von Dr. Arthur Frey „Der rechte
Staat" und die beiden Schriften von Prof. Dr. Karl Barth „Unfere
Kirche und die Schweiz in der heutigen Zeit" und „Im Namen Gottes
des Allmächtigen" fowie eine unter diefem letzten Titel erfchienene
Vortragsfammlung der „Jungen Kirche" verboten hat,

daß diefelbe Stelle der fchweizerifchen Preffe zugemutet hat, fich
inskünftig in Sachen der von einer ausländifchen Macht praktizierten
Geifelerfchießungen jeder Stellungnahme zu enthalten,

daß der bernifche Regierungsrat im Einvernehmen mit dem
fchweizerifchen Bundesrat einen im gefchloffenen Kreis der ehemaligen Schüler

des Evangelifchen Seminars Muriftalden zu haltenden Vortrag von
Prof. Dr. Karl Barth über das Thema „Unfere chriftliche Verantwortlichkeit

und die fchweizerifche Aufgabe" polizeilich verhindert hat.
Sie proteflieren hiemit öffentlich gegen diefe Maßnahmen als gegen

Konzeffionen an den Geift und die Methoden eines Staatsgedankens, der
mit dem reformierten Bekenntnis unverträglich und für die Schweizerifche

Eidgenoffenfchaft innerlich und äußerlich verderblich ift.
Sie erklären hiemit öffentlich, daß fie entfchloffen find, auch fernerhin

der Pflicht nachzukommen, inmitten unferes Volkes der Wahrheit
zu dienen, die zu unterdrücken durch jene Maßnahmen verfucht worden

ift.

Gegen den Antifemitismus.
„Die heute in Zürich-Wipkingen tagende Verfammlung richtet an

den Vorftand des Evangelifchen Kirchenbundes die dringliche Bitte, er
möchte dahin wirken, daß fämtliche reformierte Kirchen der Schweiz
zur Judenfrage öffentlich Stellung nehmen. Nicht nur die neueften
Deportationen von Juden, die durch ihre Zahl und Art befonders furchtbar

find, fondern ebenfo gewiffe Kundgebungen, die auch in der
fchweizerifchen Preffe erfchienen find, machen es der Kirche um ihrer eigenen
Glieder willen zur Pflicht, vor aller Welt zu proklamieren:

I. daß die Kirche, der das Evangelium von der Barmherzigkeit
Gottes anvertraut ift, ihre Glieder auffordert, für die leidende Juden-
fchaft zu beten und alles ihnen Mögliche zur Linderung diefer Leiden
zu tun;

1) Nämlich der Wipkinger Verfammlung.
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2. daß die Kirche, der die Botfchaft von der Erfchaffung des Menfchen

nach dem Bilde Gottes anvertraut ift, die Schändung des Gottesbildes

in der Verächtlichmachung und Verfolgung einer Raffe als eine

Empörung gegen den Schöpferwillen Gottes verurteilt;
3. daß die Kirche, der die Botfchaft von der Offenbarung Gottes im

Volke Ifrael und in dem aus dem Samen Davids geborenen Gottesfohn
anvertraut ift, fich als Gemeinde Jefu Chrifti mit dem Schickfal des

Judenvolkes in befonderer Weife verbunden weiß. Weil, wie gefchrieben

fteht, das Heil von den Juden kommt, ift der Antifemitismus mit
der Zugehörigkeit zur chriftlichen Gemeinde unvereinbar."

Eine Frage und eine Antwort.
I.

Zürich 11, 29. September 1941
An den Kirchenrat des Kantons Zürich
Rathaus, Zürich 1.

Geehrter Herr Präfident,
Geehrte Herren,

Mit gegenwärtigem Schreiben erlauben wir uns, Ihre Aufmerkfamkeit
auf die Verurteilung von Ernft Dummermuth durch das Divifionsgerieht

6 in Zürich vom 26. Augufl 1941 als Militärdienflverweigerer
aus religiöfen Gewiffensgründen hinzulenken. Der beiliegende Artikel
im „Aufbau" zeigt Ihnen, daß der Erwähnte zu 14 Monaten Zuchthaus
und zu fünfjähriger Einftellung in den bürgerlichen Ehren und Rechten
verurteilt worden ift. Er ift ein Mitglied unferer Landeskirche. Ein
folches Urteil muß doch die chriftliche Oeffentlichkeit zum Aufhorchen
zwingen und wird gewiß auch Sie, als oberfte kirchliche Behörde unferes

Kantons, befchäftigt haben. Ift es denn nicht für die Behörde einer
chriftlichen Kirche eine Freude, wenn Menfchen fich dafür entfcheiden,
dem Rufe Jefu zu gehorchen und Friedensflifter zu fein? Muß fie es

aber gerade in der Gegenwart, bei der ftets ausgeprägter werdenden
totalen Staatsauffaffung, nicht begreifen, wenn Chriftenmenfchen in
fchweren Gewiffenskonflikt darüber kommen, wem fie zu folgen haben,
ob dem Staate oder Jefus? Wenn nun Glieder der evangelifchen Kirche
glauben, den Konflikt fo löfen zu muffen, daß fie Jefus gehorchen an-
ftatt dem Staatsgebote, das die Ausbildung zum Töten von ihnen
verlangt, muß fich dann nidit die evangelifche Kirche dafür einfetzen, daß
eine folche Entfcheidung von der Oeffentlichkeit geachtet wird? Kommt
aber der Staat dazu, folche Militärdienflverweigerer aus Gewiffensgründen

wie gemeine Verbrecher zu beftrafen, ift es dann nicht die
Pflicht der evangelifchen Kirche, fich für fie einzufetzen?

Sie haben wohl grundfätzlich feinerzeit diefe Stellung eingenommen,
als Sie befchloffen, daß bei jeder Gerichtsverhandlung über Militär-
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